
 

 
 
 
 
 

COVID-19-  

Präventionskonzept 
 

 

 
 
Präambel: 

 

Die jeweils aktuellen Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung 
bezüglich COVID-19 sind jederzeit einzuhalten. 

 

Das Betreten einer Trainingsstätte ist ausnahmslos dann nicht gestattet, wenn 
eine Person Symptome einer COVID-19-Infektion, Grippe- oder Erkältungs-
krankheit aufweist bzw. die entsprechenden Krankheiten/Symptome im Haushalt 
oder im nahen persönlichen Umfeld der Person aufgetreten sind!  
Die Teilnahme am Trainingsbetrieb erfolgt auf eigene Gefahr. 

 
Alle männlichen/weiblichen Bezeichnungen gelten geschlechtsneutral. 

 

 

 

 

 

 
 
Allgemeine Voraussetzungen laut aktuell gültiger Verordnung (1.07.2021): 
 
Die mit 1.7. 00 Uhr in Kraft tretende 2. COVID-19-Öffnungsverordnung beinhaltet 
wieder einige Lockerungen für den Sport, unter anderem: 

• Keine Abstandsregelung 
• Keine Maske indoor (zumindest sofern Zweck der Betretung der Sportstätte die 

Sportausübung ist) 
• Keine Auflagen bei Zusammenkünften bis 100 TeilnehmerInnen 
• Keine Personengrenze für AthletInnen bei Spitzensportveranstaltungen 

 
 
 

Schwimm dich  

fit & gesund 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

1.) Verhaltensregeln für Sportler, Betreuer und Trainer  

• Die im Trainingslokal zur Verfügung gestellte Desinfektionsmittel sind beim 
Betreten und Verlassen der Trainingsstätte zu nutzen. Dies kann durch 
korrektes, gründliches Waschen der Hände mit Seife ersetzt werden.  

 

2.) Vorgaben für die Trainingsinfrastruktur 
 

• Am Eingang und im Trainingsbereich der Sportstätte sollte ausreichend 
Desinfektionsmittel für die Oberflächen- und Händedesinfektion zur Verfügung 
gestellt werden. Wenn die Sportstätte eine Waschmöglichkeit bietet, kann die 
Desinfektion durch das korrekte Händewaschen mit Seife ersetzt werden. Eine 
entsprechende Anleitung zum korrekten Händewaschen sollte bei den 
Waschmöglichkeiten ausgehängt werden. 

• Lüften der Sportstätte so oft und intensiv wie möglich 
• Lüften der Garderoben und Duschen/Toiletten vor und nach jeder 

Trainingseinheit für mindestens 5 Minuten 
 
  

3.) Hygiene und Reinigungsplan 
 

• Unvermeidbar mit den Händen zu berührende Gegenstände (Türklinken, 
Trainingsmaterialien, Schwimmhilfen etc.) sollten zumindest einmal täglich 
desinfiziert werden. 

• WC Anlagen und Waschräume sind täglich zu desinfizieren. 

• Eine Grundreinigung der Trainingsstätte ist zumindest einmal pro Woche 
sicherzustellen 

• In den etwaig vorhandenen Garderoben ist darauf zu achten, dass keine beim 
Training benützte Kleidungsgegenstände frei zugänglich aufbewahrt werden. 

 

4.) Umgang mit (möglichen) Infektionen mit dem SARS-Cov2-Virus  
 

• Die Person ist sofort in einem eigenen Raum unterzubringen  
• Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art ist für die betroffenen Personen kein 

Trainingsbetrieb gestattet bzw. ist ein ggf. laufender Trainingsbetrieb sofort 
einzustellen  

• Als Krankheitssymptome sind insbesondere folgende zu erwähnen: Jede Form 
eines Atemwegsinfekts mit oder ohne Fieber (z.B.: Husten, Halsschmerzen, 
Kurzatmigkeit, Angina), Durchfall oder der Verlust/die Veränderung des 
Geschmacks-/Geruchssinnes. 

• Die Verantwortlichen sind verpflichtet umgehend die Gesundheitsberatung 
unter 1450 anzurufen, deren Vorgaben Folge zu leisten sowie die örtlich 
zuständige Gesundheitsbehörde (BH, Magistrat, Amtsarzt/Amtsärztin) zu 
informieren 



•  
 

•  
 
 
 
 

• Die Verantwortlichen haben bei minderjährigen Betroffenen unverzüglich die 
Eltern/Erziehungsberechtigten des/der unmittelbar Betroffenen zu informieren 

• Weitere Schritte werden von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden 
verfügt. Auch Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der 
Gesundheitsbehörden.  

• Dokumentation welche Personen Kontakt zur betroffenen Person haben bzw. 
hatten sowie Art des Kontaktes (z.B. mit Hilfe von Teilnehmerlisten) 

• Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen 
entsprechend den Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde.  

 

Sollte die betroffene Person nicht anwesend sein, empfiehlt sich folgende 

Vorgehensweise: 

• Die betroffene Person bzw. die Eltern/Erziehungsberechtigten kontaktieren von 
zu Hause aus unverzüglich die Gesundheitshotline 1450 

• Die betroffene Person bzw. die Eltern/Erziehungsberechtigten informieren die 
Vereinsführung 

• Unmittelbar danach sind von der Vereinsführung die örtliche 
Gesundheitsbehörde zu informieren 

• Weitere Schritte werden von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden 
verfügt. Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der 
Gesundheitsbehörden. Die Vereinsführung unterstützt bei der Umsetzung der 
Maßnahmen 

• Dokumentation durch die Vereinsführung, welche Personen Kontakt zur 
betroffenen Person hatten sowie Art des Kontakts 

• Dokumentation der Entscheidungen und gesetzten Maßnahmen (mit Uhrzeit 
durch die Vereinsführung) 

• Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen 
entsprechend den Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde 

 

Jeder am Trainingsbetrieb Beteiligte (für Kinder der Erziehungsberechtigte) ist 

selbst dafür verantwortlich, sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen 

und Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten! 

 

 
 

Schwimm dich 
 

fit & gesund 


